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RS OGH 1937/9/7 3Ob646/37
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1937

Norm

ABGB §156 Ea

ZPO §233

Rechtssatz

Streitanhängigkeit liegt nicht vor, wenn von einem nach der Scheidung geborenen Kind, für das die Vermutung der

unehelichen Geburt spricht, Klage auf Feststellung der ehelichen Abstammung gegen den Gatten der Mutter und von

diesem gegen einen Kurator die Bestreitungsklage nach § 158 ABGB erhoben wird.
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